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Jahresendauszahlung Z Arbeitsvergütung in LPG

Jahresendprämie - in den Betrieben, die nach der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung arbeiten, ange
wandte Form der materiellen Anerkennung der Lei
stungen der Betriebskollektive bei der Erfüllung und 
Übererfüllung der Planziele. Mit der Gewährung 
von J. sollen die Werktätigen und die Arbeitskollek
tive an guten Wirtschaftsergebnissen des Betriebes 
im gesamten Planjahr materiell interessiert werden, 
wobei der Erfüllung von Schwerpunktaufgaben (vor 
allem Export, Aufgaben von Wissenschaft und Tech
nik, Senkung des Produktionsverbrauchs) und der 
rationellen Nutzung der Grundfonds durch Mehr
schichtarbeit besondere Bedeutung zukommt. Sie 
dienen auch dazu, auf sozialistisches Arbeitsverhal
ten, insbesondere hohe Z sozialistische Arbeitsdis
ziplin und produktive Nutzung der / Arbeitszeit, 
Einfluß zu nehmen. J. fördern die Herausbildung 
und Festigung von Stammbelegschaften. Die Zah
lung von J. sowie die Voraussetzungen dafür werden 
im,,/ Betriebskollektivvertrag (BKV) vereinbart; 
dort ist auch festgelegt, in welcher Höhe Mittel aus 
dem Prämienfonds für J. vorgesehen werden. In der 
Regel soll die durchschnittliche J. je Vollbeschäfti
gungseinheit in gleicher Höhe wie im Vorjahr festge
legt werden, wenn der Betrieb mit der Erfüllung und 
Übererfüllung seiner Leistungsziele die erforderli
chen Prämienmittel erarbeitet hat. Für die Arbeits
kollektive und den einzelnen Werktätigen ist die J. 
nach der Leistung unter besonderer Berücksichti
gung der Schichtarbeit zu differenzieren. Dazu sind 
aus dem Plan abgeleitete beeinflußbare Leistungs
kriterien vorzugeben (§ 9 VO über die Planung, Bil
dung und Verwendung des Prämienfonds für volks
eigene Betriebe vom 9. 9.1982, GBl. I 1982 Nr. 34 
S.595). Die J. ist eine Erfüllungsprämie, d.h., der 
Werktätige hat Anspruch auf sie, wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. Gemäß § 117 AGB be
steht Anspruch auf J., wenn
- die Zahlung von J. für das Arbeitskollektiv, dem 

der Werktätige angehört, im BKV vereinbart 
wurde;

- der Werktätige und sein Arbeitskollektiv die vor
gegebenen Leistungskriterien in der festgesetz
ten Mindesthöhe erfüllt haben;

- der Werktätige während des gesamten Planjah
res Angehöriger des Betriebes war (in bestimm
ten Fällen, auf die noch eingegangen wird, be
steht bei Fehlen dieser Voraussetzung Anspruch 
auf anteilige J.).

Hat der Betrieb die notwendigen Prämienmittel er
arbeitet, sollen auch die einzelnen Werktätigen bei 
Erfüllung der vorgegebenen Leistungskriterien eine
J. annähernd in gleicher Höhe wie im Vorjahr erhal
ten; Nichterfüllung der Kriterien hat eine entspre

chend geringere J. zur Folge. Bei Fehlschichten und 
anderen groben Verstößen gegen die Arbeitsdiszi
plin, bei Verletzungen der staatsbürgerlichen Pflich
ten und wenn ein Vergehen (Z Straftat) begangen 
wurde, kann die J, des betreffenden Werktätigen ge
mindert werden oder entfallen. Schematische Kür
zungen, d. h. Abzüge von der J. ohne Beachten der 
Gesamtheit aller Lèistungs- und Verhaltensumstän
de, sind rechtswidrig. Das gilt auch, wenn der Werk
tätige zeitweilig krank war. Seine J. ist entsprechend 
der von ihm im Planjahr erbrachten Gesamtleistung 
festzulegen. Z Schwangerschafts- und Wochenur
laub, Arbeitsunfähigkeit wegen Z Arbeitsunfalls 
oder Z Berufskrankheit sowie eine Reihe von Z 
Freistellungen von der Arbeit (z.B. zur Wahrneh
mung staatlicher oder gesellschaftlicher Funktionen, 
Z Freistellung zur Pflege erkrankter Kinder, zum 
Reservistenwehrdienst) führen nicht zur Minderung 
der J. Dem betreffenden Werktätigen wird als Erfül
lung der Leistungskriterien die Durchschnittslei
stung seines Arbeitskollektivs angerechnet. Bei Z 
fristloser Entlassung und wenn ein Verbrechen be
gangen wurde, besteht kein Anspruch auf J.
Die J. für den einzelnen Werktätigen wird vom Be
triebsleiter nach Beratung im Arbeitskollektiv fest
gelegt; die Festlegung bedarf der Zustimmung der 
zuständigen betrieblichen Gewerkschaftsleitung 
(§ 118 AGB). War der Werktätige nicht während des 
gesamten Planjahres Angehöriger des Betriebes, 
steht ihm gemäß § 117 Abs. 2 AGB für die Dauer sei
ner Zugehörigkeit eine anteilige J. zu, wenn einer 
der in § 117 Abs. 2 AGB geregelten Gründe vorliegt:
- wenn er seine Tätigkeit im Betrieb während des 

Planjahres beendet, weil er in eine hauptamtliche 
Funktion staatlicher Organe oder gesellschaftli
cher Organisationen berufen bzw. gewählt wird; 
wenn er nach Beendigung einer solchen Funktion 
eine Tätigkeit im Betrieb aufnimmt;

- wenn er während des Planjahres seinen Ehren
dienst in den bewaffneten Organen der DDR auf
nimmt bzw. nach Beendigung des Ehrendienstes 
wieder eine Tätigkeit aufnimmt;

- wenn er nach Beendigung der Berufsausbildung 
eine Tätigkeit aufnimmt;

- wenn er seine Tätigkeit im Betrieb während des 
Planjahres beendet, weil er ein Direktstudium an 
einer Hoch- oder Fachschule aufnimmt; wenn er 
nach Beendigung des Studiums eine Tätigkeit 
aufnimmt;

- wenn er den Betrieb auf Grund gesellschaftlicher 
Erfordernisse während des Planjahres wechselt;

- wenn er während des Planjahres seine Berufstä
tigkeit aufgibt, weil das Rentenalter erreicht 
(oder bereits überschritten) bzw. Invalidität ein
getreten ist; wenn er im Rentenalter oder wäh
rend der Invalidität eine Tätigkeit aufnimmt;

- wenn die Z Freistellung von der Arbeit nach dem 
Wochenurlaub innerhalb des Planjahres beginnt 
bzw. endet;

- wenn der Werktätige verstirbt (hier gehört der 
Anspruch auf anteilige J. zum Nachlaß des Ver
storbenen und steht den Erben zu).

Über diese Fälle hinaus kann es weitere gesellschaft-
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